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// Im Blickpunkth

Unternehmen sind nicht der verl�ngerte Arm des Staates zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften durch ihre Mitar-

beiter – so ein Fazit des 4. Mannheimer Arbeitsrechtstags vom 11.3.2009. Mit der Einf�hrung von internen Compliance-

Regeln binden sich die Unternehmen zwar zun�chst selbst, allerdings kann sich der Staat seiner hoheitlichen Aufgaben

dadurch nicht entledigen. Weitere Diskussionen zum Thema „Corporate Compliance und Arbeitsrecht“ fanden zwischen

den zahlreichen namhaften Referenten aus Wissenschaft und Praxis unter der Leitung von Prof. Dr. Maschmann, Prodekan

der Universit�t Mannheim, statt.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
von Christoph Crisolli, RA/

FAArbR und Partner, Kliemt &

Vollst�dt Fachanw�lte f�r Ar-

beitsrecht, Frankfurt

Abschied von der „organisatori-
schen Selbstst�ndigkeit“: EuGH
erleichtert Betriebs�berg�nge

Der EuGH ist am12.2.2009 in der SacheKlaren-

berggegen FerrotronTechnologiesGmbHden

Schlussantr�gen des Generalanwalts Mengoz-

zi vom 6.11.2008 gefolgt und hat entschieden,

dassdasArbeitsverh�ltnis desKl�gers kraftGe-

setzes auf den Betriebserwerber �bergegan-

gen ist, obwohl dieser die Abteilung des Ar-

beitnehmers nicht fortgef�hrt, sondern mit

ver�nderten Abl�ufen in die eigene Arbeits-

organisation integriert hatte. Das Gericht war

der Ansicht, dass es f�r eine nach der Betriebs-

�bergangsrichtlinie 2001/23/EG erforderliche

Identit�tswahrung nicht auf den Erhalt der

Selbstst�ndigkeit der vormaligen Organisa-

tion innerhalb der Struktur des Erwerbers

ankomme. Vielmehr gen�ge es, wenn eine

„funktionale Verkn�pfung“ zwischen den

Produktionsfaktoren gewahrt bleibe, die es

dem Erwerber erlaube, derselben oder einer

gleichartigen wirtschaftlichen T�tigkeit nach-

zugehen. Denn hierdurch werde vermieden,

dass der Erwerber durch �nderungen in Auf-

bau undOrganisationder Arbeitsprozesse den

Arbeitnehmern des Ver�ußerers den Schutz

eines Betriebs�bergangs entzieht.

Damit widerspricht der EuGH erneut dem BAG

und f�hrt seine Tradition fort, seine Entschei-

dungen mit ihrem gew�nschten Ergebnis zu

begr�nden. Entgegen der bisherigen Recht-

sprechung kann sich ein Betriebserwerber

selbst im Falle einer notwendigen Umstruk-

turierung und einer erheblichen �nderung in

Aufbau und Organisation eines �ber-

nommenen Unternehmens nicht mehr da-

rauf verlassen, dass er die vormals bei dem

Betriebsver�ußerer besch�ftigten Arbeitneh-

mer nicht �bernehmen muss.

Spannend wird zuk�nftig auch die Frage, wie

sich die Auffassung des EuGH auf die Neuver-

gabe von Auftr�gen auswirkt, zu denen trotz

ver�nderter Arbeitsabl�ufe regelm�ßig die

Verrichtung einer gleichartigen wirtschaft-

lichen T�tigkeit geh�rt. Denn nachdem der

EuGH bereits 2006 das Erfordernis der eigen-

wirtschaftlichen Nutzung von Betriebsmitteln

aufgegeben hat, d�rfte sich das Risiko eines

Betriebs�berganges f�r Auftragsnachfolger

weiter erh�hen.

Entscheidungen
BAG: K�ndigung des Arbeitnehmers

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

12.3.2009 – 2 AZR 894/07 – wie folgt: Spricht ein

Arbeitnehmer eine schriftliche außerordentliche

K�ndigung aus, so kann er sich sp�ter regelm�-

ßig nicht auf die Unwirksamkeit der K�ndigung

berufen.
(PM BAG vom 12.3.2009)

BAG: Mitbestimmung bei

Verschwiegenheitserkl�rung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

10.3.2009 – 1 ABR 87/07 – wie folgt: Das Verlan-

gen des Arbeitgebers nach der Abgabe inhaltlich

standardisierter Erkl�rungen, in denen sich Ar-

beitnehmer zum Stillschweigen �ber bestimmte

betriebliche Vorg�nge verpflichten, unterliegt

nicht in jedem Fall der Mitbestimmung des Be-

triebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.
(PM BAG vom 10.3.2009)

BAG: Mitbestimmung bei

Verschwiegenheitserkl�rung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

11.2.2009 – 10 AZR 222/08 – wie folgt: Wird in

einem Arbeitsvertrag auf eine bestimmte Fas-

sung eines einseitig vom Arbeitgeber vorgege-

benen Regelungswerks Bezug genommen und

gleichzeitig die „jeweils g�ltige Fassung“ der Ar-

beits- und Sozialordnung zum Bestandteil des

Arbeitsvertrags erkl�rt, wobei auch die Letztere

nur „bis zur Vereinbarung einer jeweils neuen

Fassung“ gelten soll, so liegt hierin ein einseitiges

Vertrags�nderungsrecht des Arbeitgebers. Dieses

benachteiligt den Arbeitnehmer unangemessen,

wenn bis auf Dauer der Arbeitszeit und Arbeits-

grundverg�tung nahezu s�mtliche Arbeitsbedin-

gungen einseitig ab�nderbar sind und keinerlei

Gr�nde f�r eine Verschlechterung genannt oder

erkennbar sind.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-661-1

unterwww.betriebs-berater.de

LAG Schleswig-Holstein: Sozialauswahl bei

Pflegekindern

Das LAG entschied in seinem Urteil vom 17.12.

2008 – 3 Sa 290/08 – wie folgt: Die Unterhalts-

pflichten, die der Arbeitgeber gem. § 1 Abs. 3

S. 1 KSchG bei der Auswahl des zu k�ndigenden

Arbeitnehmers ber�cksichtigen muss, erfassen

auch in den Haushalt aufgenommene, auf der

Lohnsteuerkarte eingetragene Pflegekinder, f�r

die ein Pflegeelternteil zum Vormund bestellt

und f�r die insoweit eine Dauerpflegschaft ein-

ger�umt wurde.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-661-2

unterwww.betriebs-berater.de

LAG Berlin-Brandenburg: Außerordentliche

K�ndigung eines Betriebsrats

Das LAG entschied in seinem Beschluss vom

18.8.2008 – 10 TaBV 885/08 – wie folgt: Das Ver-

fahren zur außerordentlichen K�ndigung eines

Betriebsrats nach § 103 BetrVG verlangt keinen

ausdr�cklichen Zustimmungsantrag. Bei Mei-

nungs�ußerungen des Betriebsrats �ber den Ar-

beitgeber in einem Internetforum hat eine Abw�-

gung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit mit

der R�cksichtnahmepflicht im Arbeitsverh�ltnis

zuerfolgen.

Volltext des Beschl.: // BB-ONLINE BBL2009-661-3

unterwww.betriebs-berater.de

St�ndige Mitarbeiter im Arbeitsrecht: Prof. Dr. Burkhard Boemke, Leipzig; RA Dr. Anke Freckmann, K�ln; RA Dr. Mark Lembke, Frankfurt a.M.; RA Dr. Wolfgang Lipinski, M�nchen;
Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred L�wisch, Freiburg i. Br.; RA Dr. Oliver Simon, Stuttgart; RA Dr. Stefan Simon, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. Gregor Th�sing, Bonn
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